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XIV. Gesetzgebungsperlode 

DERBUNDESMJrNJISTER 
FüR WISSENSCHAlFT UND FORSCHUNG 

1',1.,;0.001/3 - Parl/76 Wien, am 24. )Vl~Ü:Z 1976 

An die 
Parlamentsdirekt.ion 

Parlament 
1017 Wien' ~" 

15f/AB 
~,tl7~ 03 ",,,,, 
ti;' U - - l. \) 

zu ,,(li:; IJ 

Die schriftliche parlamentarische 

Anfrage Nro 147/J betreffend den Konsulentenvertrag des 

Dekans der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität 

Linz g Professor Strasser mit dem Wissenschaftsministerium, 

die die Abgeordneten Dr. BUSEK, Dr. GRUBER und Genossen 

am 5. Februar 1976 an mich richteten u beehre ich mich 

wie folgt zu beantworteng 

ad 1 und 2) 

Zwischen dem Bundesminist&rium für 

Wissenschaft und Forschung und Herrn O.Univ~Professor 

Dr. 'Rudolf STRI\SSER, Universität Linz Q wurde mit Wirkung 

vom 10 Mai 1975 ein Konsulentenvertrag abgeschlossen. 

ad 3) 

Mit OoUnivoProf. Dr. STRASSER wurden 

vertragsmäßig folgende Aufgabenbereiche vereinbartg 

1 0 Beratung in Fragen des HochschuhV'esens SOWiE auf dem Gebiet 

von Wissenschaft und Forschung; 

2. Beratung und t-1itwirkungim'Rahrnen der Durchführungsmaßnahrnen 

zum Universitäts-Organisationsgesetzi 
3.' Beratung und ~itwirkung bei der Erarbeitung eines neuen 

Studiengesetzes ll einer neuen Studienordnung sowie neuer 
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~:: ~:\1dienpläne für das Studium der Rech ts\·!issenscaa.ft.en. 

ad 4) 

Zur Abgeltung der in Erfüllung seiner 

Auf9abenbereiche entstehenden Ausgaben wurde mit dem 

Auftragsnehmer ein fixer Abgeltungsbetrag und 5pesenbetrag-

in der Höhe von S 10.000,- vereinbart. 

ad 5) 

Mit der Ausarbeitung der Entwürfe 

für die Durchflihrungserlässe zum Universitäts-Organisations

gesetz (UOG) ist im Bundesministerium für Wissenschaft und 

Forschung eine Kommission zur Durchführung des UOG beauftragt, 

der auch O.Univ.Prof o Dr Q STRASSER angehört. 

ad 6} 

Abgesehen davon, daß der Fragestellung 

nicht zu entnehmen ist, wer damit gemeint sein könnte, 

steht es jedem Bundesminister frei, sich von denjenigen beraten 

zu lassell g die er hiefür für geeignet hält. Die Kommission 

für die Durchführung des UOG besteht aus Beamten des Bundes

ministeriums für Wissenschaft und Forschung. Im übrigen bediene 

ich mich gerade des hohen Sachverstandes· der Beamten meines 

Ressortbereiches Q indem ich u.a. Herrn O.Univ.Prof.DroSTRASSER 

heranziehe. 

ad 7) 

NEIN 
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